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Äemtliche Verlautbarungen.

Z. 237. (2) Nr. 258.

L i c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g .

Für das k. k. Bergamt zu Idria in Krain
ist die Lieferung von 25M» Metzen Weizen,
200U Metzen Korn, 1000 Metzen Kukurutz nö-
thig, welche im Licitationswegt dem Mindest-
fordernden überlassen werden wird. — Bei die-
ser Lieferung werden folgende Bedingnisse fest-
gesetzt. — I ) Das zu liefernde Getreide muß
durchaus trecken, rein und unverdorben seyn,
und der Metzcn Weizen darf nicht unter 84,
der Metzen Korn aber nicht unter 73 Pfund wiegen.
Jede dieser Q«alitäts c Anforderung nicht entspre-
chende Lieferung wird zurückgestoßen, und der
Lieferant, ie,^«envo Contrahent, ist verbunden,
für jede zurückgestoßene Parthie anderes, gehö-
rig qualisicirteö Getreide der gleichnamigen Gat-
tung um den contractmäßigen Preis, und zwar
längstens binnen 4 Wochen nach erfolgter Bekannt-
gebung der zurückgestoßenen Quantität, abzustat-
ten und alle dadurch entstehenden Auslagen zu
tragen, ohne auf irgend eine andere Vergütung
von Seite des hohen Acrars, als lediglich auf
die Bezahlung des contractmäßigen Preises An-
spruch zu haben. - 2) Das Getreide wird von
dem k. k. Wirthschaftsamte zu Id r ia , im Ma-
gazine daselbst, in den zimcntirten Gefäßen ab-
aemessen und übernommen, und jeder dem Ge-
treide zugehende Schade oder Verlust, bis das-
selbe nicht in dem Getreide-Magazin zu Idria

angelangt und übernommen ist, trifft einzig und
allein den (Kontrahenten und l-e^octive Liefe-
ranten. — Gs soll übrigens dem Lieferanten
frei stehen, entweder selbst, oder durch einen ge-
hörig Bevollmächtigten bei der Nebernahme zu
interveniren. — I n Ermanglung der Gegen-
wart des Lieferanten oder dessen Bevollmächtig-
ten muß jedoch der Befund des k. k. Wirth«
schaftsamtes als richtig und unwidersprechbar
anerkannt werden, ohne daß der Lieferant da-
gegen eine Einwendung, erheben könnte. —
3) Der Lieferungspreis für die 3 Getreidgattun-
gen , als Weizen, Korn und Kukurutz , wird Franco
Id r ia , das ist, bis in das dortige Magazin
gestellt, verstanden, behandelt und licitirt. —
4) Sollte jedoch der Lieferant vorziehen, das
Getreide bloß bis Oberlaibach in das dortige
k. k. Getreide-Magazin zu liefern, so wird die-
ses zwar gestattet und ihm auch erlaubt, das
zu liefernde Getreide daselbst, d. i. im Magazin
zu Oberlaibach unentgeltlich, jedoch auf seine
Gefahr einzulagern, wo dann das Getreide durch
die Welksfuhrcontrahmten von Oderlaibach nach
Idr ia befördert werden wird. I n diesem Falle
aber wird von dem licitatorisch bis lnc^> Idr ia
bestimmten Preise l 5 ' / . kr. für den Sack, oder
7°/y kr. pr. Metzen Getreide als Fracht von Ober-
laibach bis Idria an dem Licitanonspreis in
Abzug gebracht und nur der Rest bezahlt wer-
den. Außerdem aber bleiben die im K'. I ) , 2) und 3)
festgesetzten Bedingungen ganz unocrrückt, der

^ Lieferant hat für alles und somit auch für die
wahrend der Fracht von Oberlaibach bis Idr ia
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möglichen Beschädigungen, oder Elementar-Er-
gebniffe zu haften, und das Aerar bezahlt nach
Abschlag der oben benannten Fracht pr. 15 '/4 kr.
pr. Sack, nur jene qualitätmäßig gelieferten
Getreide, die im Magazine zu Idria wirklich
übernommen werden; hiebet wird noch ausdrück-
lich festgesetzt, daß der Lieferant sogleich bei der
Licitation oder in seinem Offerte sich zu erklären
hat, ob er«, ^I'll^n-» nach Idr ia, oder bloß nach
Oberlaibach liefern werde. — 5) Außer dem licita-
torisch bis loco Idr ia erstandenen, oder dem
laut §. 4) um 15'/4 kr. pr. Sack verminderten
Lieserungspreise wird dem Lieferanten keine an-
derweitige, wie immer geartete Vergütung gelei-
stet, derselbe hat demnach alle M«uthen, Zölle,
und wie immer Namen habende Gebühren,
Auslagen und Spesen aus Eigenem zu bestrei-
ten, ohne hiefür eine Vergütung ansprechen zu
können. — 6) Die zur Lieferung benöthigten
Getreide - Sacke werden von Seite des k. k.
Bergamtes Idr ia dem Lieferante» oi^u le«^-
ti iuolieni bis l ^ o Laibach zugestellt werden,
und zwar in Parthien von 6W bis 8Ul) Stücken,
die nach erfolgter Lieferung mit dem Getreide wie-
der zur neuen Füllung zurückfolgen werden. —
Der Lieferant hat hiedei für die gehörige Scho-
nung der Säcke, und für den allfälligen Ver-
lust oder Austausch zu haften. — 7) Die Zah-
lung des bis I«eo Idria gelieferten, und in dem
dortigen Getreidmagazine übernommenen und hie-
bei qualltäcmäßig gefundenen Getreides geschieht
sogleich nach erfolgter Uebernahme bar iucc»
I d r i a , oder wird sogleich bei der k. k. Frohn-
amtscafse zu Laibach erfolgen, wenn der Liefe-
rant die Zahlung in Laibach vorziehen sollte. —
8) Sollte Lieferant a l^imi-5 nach Idr ia lie-
fern, so wird demselben ebenfalls gestattet, das
an das k. k. Bergamt nach Idr ia zu liefernde Ge-
treide in dem Magazine zu Oberlaibach einzula-
gern, jedoch ganz auf dessen Kosten und Gefahr,
so daß der Contrahent jeden Schaden, der dem
Getreide wahrend der Einlagerung zu Oderlaibach
aus was immer für einer Ursache und selbst aus
einem Elementar-Zufalle zugehen sollte, ganz
allein zu tragen hat. — 9) Die Licferungszeit
des accordirten Getreides wird folgendermaßen
bestimmt: Die erste Hälfte, und zwar: I25U
Metzen Weizen, 1WU Metzen Korn und 5U0
Metzen Kukurutz, muffen in der zweiten Hälfte
des Monates Mai 1847, die zweite Hälfte des
Getreides aber, d. i. ebenfalls 125k Metzen
Weizen, NWU Motzen Korn, 5W Mchcn Ku-
kurutz muffen in der zweiten Hälfte des Mona-
tes Jul i 1847 geliefert werden. — Es wird

udligens dem Contrahenten freigestellt, das zweite
Quantum auch früher als in der zweiten Hälfte
Jul i 1847 einzuliefern, in welchem Falle aber die
Bezahlung erst Ende Juli 1847 erfolgen wird. —
10) Sollte das hohe Ärar und respective das
k. k. Vergamt Idr ia außer den oben bezeich-
neten, im Monate Mai und Jul i zu liefernden
Geueldegattungen noch ein Mehreres bedürfen,
so lst der Kontrahent verbunden, auch noch in
der zweiten Hälfte August 1847 ein Quantum
von 1250 Metzen Weizen, 1(>W M ^ n Korn,
jedoch ohne Kukurutz, zu liefern, und zwar in
jenem Preise, wie die oben bezeichneten beiden
Parthien m dem bei der Licitation ausaefalle-
nen Preise. - Es versteht sich jedoch von
selbst, oap dle letzte im Monate August 1847
zu liefernde Parthie nur auf ausdrückliches
Verlangen des k. k. Vergamtes Idr ia (welches
mit Ende Juni 1847 erfolgen muß) geschehen
darf. - 1,) Sollte der Lieferant und respec«
tlve Contrahent die Contracts - Verbindlichkeiten
nlcht einhalten, so ist dem Aerar das Recht ein-
geräumt, das Getreide auf anderm Wege, auf
Kosten und Gefahr desselben entweder selbst
einzukaufen und an den contrahirten Lieferunas-
ort beizustellen, oder durch dritte Personen im
beliebigen Wege lirfern und beistellen zu lassen, und
der Contrahent verpflichtet, den Mehrbetrag zu
ersetzen, um welchen das Aerar theurer gekauft
hat, oder um welchen demselben das Getreide
überhaupt höher zu stehen kömmt, als nach den
Bestimmungen des Vertrages ausfällt. Der
Lieferant ist auch verpflichtet, den von dem k k.
Bergamte Idr ia ausgefertigten Kostenausweis
über die auf seine Gefahr und Kosten erfolgte
Belstellung der contrahirten Körnergattungen
als eine öffentliche, vollen Glauben verdienende
Urkunde anzuerkennen und den gedachten, darin
ausgewiesenen Mehrbetrag ohne alle Einwendung
zu berichtigen. Die erlegte Caution ist das k. k.
Ärar im Falle der nlcht genauen Zuhaltung des
Vertrages jedenfalls einzuziehen und beliebig zu
verwenden berechtiget. — Uebrigens soll es dem
k. k. Bergamte Idr ia und überhaupt den über
die Erfüllung des Vertrages beauftragten Be-
hörden frei stehen, all? jene Maßregeln zu er-
greifen, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung
des Vertrages führen, wogegen aber auch dem
Contrahenten der Rechtsweg für alle Ansprüche,
die er aus dem Vertrage machen zu können
glaubt, offen stehensoll. — ,2) Zur Sicherstcllung
für die genaue Zuhaltung ocr sämmtlichen Con-
tracts-Bedingniffe hat der Contrahent mit sei-
nem aatucn Vermöaen 3u basten, „nd, s^s.'.vk
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bei der Ausfertigung des Vertrages eine Cau-
tion von Zweitausend Gulden in Conventions-
Münze entweder im Baren, oder mittelst Bürg-
schaftö-Instrumcntks mit Pragmat,cal-Sicherheit,
oder nnt auf den Zweck ihrer Widmung zu vin-
cullrenden annehmbaren Etaatsobligationcn nach
dem lctztbekannten Wiener Börsencurse über Ab-
zug von 1 « ^ zu erlegen. — 13. Won dem
nach erfolgter Ratification des Licitations- oder
Offerten-Resultates auszufertigenden Vertrage
werden zwel gleichlautende Exemplare errichtet,
wobcl der Contrahent den classenmäßiaen Stäm-
pel fur das dem k. k Bergamte Idr ia zukom-
mende Exemplar aus Eigenem zu bestreiten hat.
— Sollte sich der angenommene Ersteher wei-
gern, den Contract zu fertigen, so v<rtritt das
ratificirte Licitationsprotocoll oder Offert die Stelle
des förmlichen Vertrages und das k. k. Ar«r
ist berechtiget, gegen den säumigen Ersteher nach
dem §. 11 dieser Bedingniffe vorzugehen. —
14) M i t Bezug auf die bisher angegebenen
Puncte des abzuschließenden Vertrages wird
Montag den 15. März 1847 früh 9 Uhr bei
der k. k. Verggerichts-Sudstitution und Frohn-
amtscasse zu 'Laibach eine Licitation abgehalten,
bei welcher jeder Lieserungslustige ein, der oben
§. 12 aufgeführten Caution gleichkommendes
Vadium von 2W fl. entweder bar, durch Bürg-
schaft, oder mit Maatsobligationcn, so wie bei
der Caution § 12 erwähnt wurde, zu erlegen
hat. Dieses Vadium wird jenen Licitanten, die
nicht Ersteher bleiben, sogleich nach der Licita-
tion wieder zurückgestellt, von dem Ersteher und
respective Mindestfordernden aber sogleich als
Caution zurückbehalten, und das in so lange,
bis sämmtliche Vertragsbedingnisse erfüllt sind,
wobei es jedoch dem Crsteher freigestellt wird,
bei Abschluß des Vertrages das erlegte Va-
dium gegen eine andere, im §. 12 aufgeführte
Caution umzutauschen. — 15) Die kicitation
wird in der Art abgehalten, daß jeder Liefe-
rungslustige bis zum 15. März 1847 um 9 Uhr
früh ein wohlversü'geltes Offcrt be'l der k. k.
Verggerichts - Substitution und Frohngefällen-
Casse zu Laibach einzureichen hat, in welchem
sich derselbe erklärt, unter oben bezeichneten Be-
dingnisscn das Getreide bis Idr ia zu liefern;
die bis zur Stunde eingelaufenen Offerte wer-
den dann von der Licitations - Commission er-
öffnet, in dem Protocolle verzeichnet und untcr
einzelner Voriufung der Off^renten mit der Li-
citation fortgefahren. — 1K) I n dem Offerte
muß das Vadium von LAW si. bar, oder mit-
telst dcn geeigneten, im § .14 bezeichneten rechts-

kräftigen Urkunden beigeschlossen seyn, oder gleich-
zeitig mit Ueberreichung des Offertes der Lici-
tationscommiffion übergeben werden. — 17) Die-
jenigen Lieferungslustigen, welche nicht selbst bei
der Licitation erscheinen wollen, können ihre
rechtsförmlich untcrzelchneten Offerte auch schon
früher schriftlich einsenden, wobei sie sich der
Adresse: „An die k. k. Berggerichts-Substitution
und Frohnamtscasse zu Laibach," zu bedienen
haben; diesen Offerten muß aber das Vadium
pr. 2(lW st. entweder bar oder in Urkunden,
wie sie §. 12 und 14 bezeichnet sind, beige-
schlossen, oder die Quittung einer k. k, monta-
nistischen Casse beigelegt seyn, bei welcher für
Rechnung des k. k. Bergamtes Idr ia das Va-
dium bar erlegt wurde. — Auch müssen diese
Offerte die ausdrückliche Bestätigung enthal-
ten, daß der Offerent die dießfälligen, in der
Zeitung eingeschalteten, von ihm zu beobachten-
den Lieferungsbedingnisse genau kenne, und daß
er sich denselben in allen Puncten unterwerfe.—
Auf Offerte, welchen das vorgeschriebene Va-
dium nicht beiliegt und die vorgedachte Be-
stätigung nicht beigerückt erscheint, oder bei wel-
chen die beiliegenden Urkunden von der Licita-
tions-Commission nicht als rechtsgültig erkannt
werden, wird bei der Licitation keine Rücksicht
genommen werden. — 18) Ueber den Licita-
tionsact wird sich von Seite des k. k. Berg-
amtes Idria die Ratification von Seite des k.
k Oberbergamtes Klagenfurt und respective der
hohen Hofkammer in Münz- und Bergwesen
vorbehalten; bis zur Einlangung dieser Ratifi-
cation oder deren Verweigerung ist aber das
Licitations-Protocoll oder respective das schrift-
liche Offert für den Mindestfordernden rechtlich
bindend und der Bestbicter leistet auf jeden
Rücktritt aus dem Grunde des §. 862 des a.
b, G. wegen allfälliger verspäteter Einlangung
oder Bekanntgebung der h. Ratification aus-
drücklich Verzicht. — 13) Mehrere, welche die
Lieferung in Gesellschaft übernehmen wollen,
haften dem k. k. Ärar Einer für Alle und Alle
für Einen für die genaue Erfüllung des Ver-
trages, so wie gegenüber dem k. k. Ärar Einer
für Alle und Alle für Einen berechtiget sind,
daher was immer für eine Anweisung nur an
dcn Einen erlassen zu werden braucht, um auch
für dcn Andern zu gelten. — Aj) Der Er-
stehcr leistet auch Verzicht auf jede Einwendung
wegen Verletzung übcr die Hälfte. — 2?) Nach
geschlossener Licitations - Verhandlung werden
keine nachträglichen Anbote mehr angenommen.
— K. K, Bergamt Idria am 8 Februar 1s47.
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3. 23S. (1)

auf

Fliegende- Blätter
zur Unterhaltung u. Erheiterung.

Eine Sammlung humoristisch-satyrischer Skiz-
zen, Erzählungen, Carricaturen zc. aus dem

Leben und der Zeit
M i t vielen Original-Holzschnit ten.

AusHerrnBarons B e i ^ l e und selnetz Hofmelstn's
Dr . E lse le Kreuz und Querzuge durch Deutschland:

W i e n .

Dr. Gisele bekommt wegen der vor-
gerückten Jahreszeit einen Paletot.

Mir Ansang Iär.ner l t t l? deaa"n der ^. B«ind
(I8'l7 it.s Krmest.l) der fliegenden Blät ter .
N l r ersucden die rer.hrlicden Abonnenten um (3r-
neurrunq ihrer B<stellun^ bei der respective Buch»
handllina von

Igna; Cdlcn von Alemnmyr
in L^iv^a), dvlnnt in der legrlm6iß,gen Zusendung
keine störung »'inllltt.

D!c fliegenden Blätter erscheinen in »'Nier ?lufla^
ge von ^(1,('l)0 Exemplaren re^elmäßii jrre Woche.
PrälNlMeration auf drn 4. Batid wird in obiger
Buä h^nt'llinq angenommen. Der Pränumeratiuns-
preis lst pr. Bano 3 st.; frühere B^ld. ' sind da-
selbst vorrälhig.

München >m Jänner l^-^7.
Braun und Schneider.

Z. 233. ( l )
I n der Wagner'schen Buckhandlung in
Innsbruck ist erschienen und iu allen Buch-

handlunqen zu haben: in Lcnbach bei
Ignaz A l . Edlen von Kleinmayr.

Gebetbuch, Marianisches, vor-
züglich eingerichtet zur Verehrung der
im Gnadenbilde unter d?m T i t , l : M a-
r i a h i l f , tn d,r St . Iacobspfarrkirche
zu Innsbruck wundcrdailichen Gott,s»
mutrer. 7. vermehrte Auflage, mit l
GtatMich, gr. 12. 4(1 kr. <Z. M.

Goffine, der kleine, eine kurzge-
gesaßce Olklörung »er yell, sonn- und
festtäglichen Eoang^li.n, wi«» auck der
wichtigern Fcstc und heil. (Heremoniln
des katholischen Kirchenjahres. Für die
Jugend sowohl als für Erw,ichssne be«
arbeilet von euiem Priester der Vrixntr
D'öctse. 6. (22 Bog ) 30 kr. l5. M .

!-!l1i5) i lcc^sid in 5«« l,nc.„vmi t u , -

Haus-Chronik für chnstkathol.
Fiinnliell. (Kin Einschreibeouch mit sau-
bern Holzschnitten und Oitatcn auö der
hcil. 2ct r»ft, >n alleacr. Umfchlc,q bro«
schirr und elegant ausgestütt.'t. Insbe-
sondre zu Geschenken f ü r N e u v e r»
« ä h l te. gr, 4. 1 st. 12 kr.

B e i

Ignaz Gdlen v. Kleinmayr,
Buchhändler in Laibach, ist so cden angekommen

und zu haben:

Ausscz, B>r- F. JS-,
Darstellung der Landtafel- u.

Grundbuchs - Ordnung
in Oesterreich.

F ü r d i e P r o v i n z e n :
Oesterreich ob und unter der E»ms,
Böhmen, Mahren, Schlesien, Gal l -
zien, Steyermark, Kärntcn, Krain

und österreichisch' illyrisch Küsten-
land.

Thkvlelisch u. prcciisch dearbtilet. Eiste Liefe-
rung. Wicn un!? Klagenfuit I8^l?. 1 fi. ̂ 0 kr.

Das ganze Werk, mit Einschluß
eines pracllsch durchgeführten For-
mulars für Grundbücher, besteht in
zwei Lieferungen.


